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5. Samstag den Februar 1889.
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Erimlenmg au den sei. Stephan Marilley,
Erzbischof von 2llira i. p. i.

Um das in letzter Nmmner dargestellte Lebensbild des sel.

S t e p h a n M a r illey, Erzbischof don Mira i. p- t., lang-
jährigen Bischofes von Lansanne nnd Genf, in etwas zu ver-

vollständigen, fügen wir demselben noch einige charakteristische

Zuge bei.

Mit Berücksichtigung des Hirtenschreibens, welches der

Hochwürdigste Bischof Mermillvd beim Tode seines Vorgängers
Bischof Marilley erlassen, schreibt der Verfasser des Wochen-
beuchtes der „Christlichen Abendrnhe" in Nr. 5: „Jetzt noch

wird vielfach behauptet, Bischof Marilley habe damals (als er

un Jahre 4848 in einem Hirtenbriefe gegenüber den Gewalt-
thätigkeiten der neuen Regierung den katholischen Standpunkt
erörterte) den Bürgereid verweigert und Geistlichkeit nnd Volk
zur Widersetzlichkeit aufgefordert, deßhalb sei ein Einschreiten
gegen ihn nothwendig geworden. Um der Wahrheit die Ehre
Zu geben und nm gleichzeitig zu zeigen, mit welchem Mannes-
mnthe und mit welcher Ueberzcngnngstrene Bischof Marilley in
>e»en schwierigen Tagen auftrat, wollen wir ans einige Stellen
>u seinem letzten Schreiben an die damalige Regierung hin-
weisen. Dein Bischof wurde von der Regierung geschrieben:

„„Seit der Existenz des Kantons Freiburg hatte die Religion
Uine heftigeren Feinde als zwei ehrgeizige Bischöfe, nämlich
der verstorbene Strambier, Ihr Vorgänger unseligen Andenkens
und Sie. Unter Ihren Hände» ist sie (die Religion) herab-
gewürdigt worden zu einem verächtlichen Mittel, Politik zu
kveiben nnd leidenschaftlichen Haß zu entflammen. Jetzt
endlich ist cS genug. In unserer Eigenschaft als natürliche
Beschützer des Glaubens unserer Väter nnd berufen, denselben
dem Freibnrgervolke unverfälscht zu erhalten nnd die Freiheit
des katholischen Glaubensbekenntnisses zu sichern, verlangen
wir, daß all' den Angriffen aus die öffentliche Ruhe ein Ende

gemacht werde.""

Ans diese freche Aufforderung gab Bischof Marilley eine

sehr bestimmte Antwort, die bei aller Entschiedenheit doch eine

wilde nnd persönliche Gesinnung verräth.

„„Auch wir"", schrieb der hart angefeindete Bischof,

»„anerkennen, daß im Kanton Freiburg eine große Erbitterung
herrscht, was uns tief betrübt. Es sei uns gestattet, Sie noch

einmal die Sprache der Wahrheit vernehmen zu lassen, indem
wir Sie ans die wahren Ursachen dieser Erbitterung ansmerk-

sam machen nnd Ihnen erklären, daß sie die nothwendige Folge

ist der von Ihnen zur Anwendung gebrachten gesetzgeberischen

nnd administrativen Maßregeln.""

In ergreifenden Worten schildert dann der Oberhirte all'
die Maßnahmen der Regierung, welche die Gefühle des Volkes

verletzt, dasselbe verbittert hatten; er bemängle nicht die Ab-

ficht, über die Gott einst richten werde, er habe nur Thatsachen

angeführt nnd schließt dann sein Schreiben wie folgt:

„„Unsere Antwort auf Ihre Aufforderung lautet daher:

4) Wir und unser Klerus unterwerfen uns der Ver-

fassnng nnd den Gesetzen in allen jenen Theilen, wo sie

Bürgerpflichten auferlegen, deren Ersüllung mit dem Gewissen

vereinbar ist; wir werden diese Pflichten erfüllen, was wir

übrigens bis auf den heutigen Tag auch glauben gethan zu

haben.

2) Jenen Theilen der Verfassung und der Gesetze aber,

durch welche die Grundsätze des Rechts, die Rechte und die

von Gott gesetzte Ordnung der Kirche verletzt werden, dürfen

wir uns nicht unterwerfen.

Zum Schlüsse erklären wir Ihnen zuversichtlich, daß wir
glauben, unsere Pflicht gewissenhaft erfüllt zu haben. Welches

auch die Folgen unserer Handlungsweise sein mögen, welches

Schicksal mich auch erwarten mag, die Gewissensrnhe, das Ver-
trauen auf Gott, der Aufblick zum Kreuz, die Hoffnung auf

ein künftiges Leben und vor Allein die göttliche Gnade werden

uns Kraft geben, es zu ertragen. Wir werden nicht aufhören,

den Herrn zu lobpreisen und ihn inständig zu bitten, Alles

was uns zustoßen wird, zu seiner Ehre nnd zum Triumph der

Kirche wenden zu wollen.

Stephan, Bischof von Lausanne nnd Genf.""
Die Antwort ans das würdige Schreiben war die Ver-

Haftung, und zwar zur Nachtzeit, seine Gefangenhaltnng
und seine Verbannung."

» »
»

Einen weiter» schönen Charakterzug von Bischof Marilley
berichtet der Hochw. Hr. I. Betschart, Schnlinspektor nnd

Redaktor des „Erziehungsfrcnnd", früher langjähriger nnd

hochverdienter Professor nnd Rektor des Kollegiums in Schwyz.

Derselbe erzählt in Nr. 4 des „Erziehnngsfrennd" folgende

Erlebnisse, die der Erinnerung wohl werth sind:

„Msgr. Marilley war in der That ei» Märtyrer der

katholischen Kirche. Es dürfte kaum eine Lebensgeschichte in

d e m Grade geeignet sein, die rohe und wüste Brutalität des



34

„republikanischen" Radikalismus in helleres Licht zu stellen,

als die Lebensgeschichte des edlen und hochverehrten Bischofs

Marilley.
„Aber etwas Besonderes muß ich doch bei diesem Anlasse

noch in Erinnerung bringen. Im Jahre 1856 hatte

Theodosius, l). (1., freilich i» seiner sehr kühnen Weise,

das K o l l e g i u m M a r i a H i l f in Schw yz eröffnet.

Der Redaktor dieses Blattes war von Anfang an und dann

ganze 2t) Jahre lang vabei thätig. Ich war damals Internen-
präfekt und zugleich Professor von zwei Lateinklassen; Externen-

präfekt war Hr. Frz. R ohrer, welcher seither als Chorherr

und Professor zu Luzern leider zu früh gestorben ist. Wir
lebten zu jener Zeit in Maria Hilf unter eigenthümlichem

Schicksal, woran sich jedenfalls von der jüngeren Welt Nie-

mand mehr erinnert Pater Theodosius, sowie der hochvcr-

diente erste Rektor I. B. B r ü h wile r und wir Professoren

begegneten in den ersten Jahren nur einem mitleidigen Kopf-

schütteln und Achselzucken von allen Seiten. Es gab sogar

Monate, während welchen wir in Schwyz nur mit Mißtrauen
noch etwas „auf Rechnung" oder „dings" erhielten. Ich er-

innere mich noch sehr gut, wie vor 32 Jahren eine Laden-

besitzen« in Schwyz, welche nun schon längst gestorben ist,

ganz desperat nach Maria Hilf hinauf eilte, um sich für ein

Guthaben von 46 Fr. zu versichern. Dieselbe wurde sofort

ausbezahlt, denn Hr. Brühwiler und wir Präsekten sdas „Di-
rektorium") haben wiederholt unsere paar Fränklein Privat-
besitz zusammengelegt, um die schreienden Guthaber zu befrie-

digen. Unsere Ferien haben wir im Auftrage von Pater Theo-

dosius zum Theil dazu verwendet, um Kolleklen resp. Almosen

für das Kollegium Maria Hilf zu sammeln. In diesem Auf-

trage ist sogar Oesterreich, Böhmen, Ungarn ze. bereist worden.

DaS war freilich für einen damals etwa 26jährigen gesunden

Mann eine schöne Ferienreise: aber man denke an die viel-

fachen Verdemüthigungen, Abschnauzungen gegenüber einein

fremden „Bettler"! An so etwas denkt heute freilich kein

Mensch mehr.

„Außer Provinziell Anizet, l). Generalvberin M.
Theresia Scherer in Jngenbohl und einigen hochachtbaren!

Herren in Schwyz wagte es Niemand, uns thätig Freund zu

sein. Näheres wird besser späteren Memoiren vorbehalten.

„Da reiste 1857 Msgr. Marilley durch Schwyz.

Wir beeilten uns, ihn zu einem Besuche in Maria Hilf ein-

znladen. Und Msgr. Marilley entsprach diesem Gesuche. Er
war der e r st e B i s ch o f, der das „t o l l k ü h u e U u t c r-
n e h m e n" d es K a p u z i n e r s Theodosius mit einem

Besuche beehrte und die vielleicht auch „tollkühnen" jungen

Professoren in etwas ermuthigte. Wir versammelten unsere

etwa 150 Studenten in einen, Saale. Msgr. Marilley hielt
an dieselben in französischer Sprache eine sehr liebevolle An-
rede und freute sich inöbesvnders darüber, auch Knaben aus

Freiburg, zum Theil aus sehr angesehenen Familien, unter

unseren Zöglingen zu finden. Hernach hat der hochverehrte

Bischof Marilley an unserem äußerst frugalen Mittagessen in

sehr vergnügter Stimmung theilgenommen. Diese Thatsache

steht noch sehr lebhaft in meiner Erinnerung, obgleich über 36

Jahre darüber vergangen sind."

Die angestliche Intoleranz der katholischen Kirchen-

diszisilin.

Unter diesem Titel hat der Hochwürdigste B i s ch o f

A u g u st i u u s E g g e r von St. Gallen eine Broschüre er-

scheinen lassen, welche die allgemeinste Verbreitung und Be-

achtung verdient. Die immer sich wiederholenden Vorwürfe

gegen die angebliche Intoleranz der katholischen Kirchendisziplin

werden in gründlicher und zugleich allgemein verständlicher

Weise beleuchtet und widerlegt. Folgende sieben Punkte, welche

gewöhnlich die Gegenstände der Anklage wegen Intoleranz
bilden, werden näher erörtert: 1. Zurückweisung a k a-

t h oli s ch e r P a t he n. 2. Z n r ü ck w e i s u n g vv n

d e » S a k r a m e n t e n. 3. V o n d c r E h e i n s b e sv n-

d e r e. 4. D i e e o n f e s s i o n s l o s e S ch u l e. 5. Kir-
ch e n u » d G o t t e s d i e n st. 6. V e r w e i g e r u n g kir ch-

lichen Begräbnisses. 7. Die a l l e i n s e l i g m a -

ch e n d e Kir ch e.

Ueber V e r a nl a s s n n g und Z w e ck seiner Darstel-

tung sagt der Hochwürdigste Verfasser einleitend: „Die Klagen
über katholische Intoleranz sind schon alt, und doch ewig jung.

So oft ein dieses Kapitel beschlagender Fall vorkommt, werden

die alten, schon hundertmal beantworteten Vorwürfe erhoben,

und es bleibt nichts übrig, als die alten Erwiderungen auf's
neue zu wiederholen, und zwar meistens umsonst, weil in der

momentanen Aufregung die Gründe nicht erwogen werden.

Man wird hoffen dürfen, daß eine ruhige Erklärung, die nicht

durch Angriffe herausgefordert wird, auch eher mit Unbefangen-

heit gewürdigt werde, und selbst im gegebenen Streitfalle ein

besseres Verständniß finden werde.

Dieses bessere Verständniß ist freilich nur bis zu einer

gewissen Grenze vorauszusehen. Der Boden, auf dem die

Vorurtheile gegen die katholische Kirche am üppigsten ruhen,

ist der moderne Jndifferentismus, der von der praktischen Geltend-

machung eines positiven Bekenntnisses überhaupt nichts wissen

will. Dieser kann es nicht ertragen, daß die katholische Kirche

an dem überlieferten Glauben festhält und aus demselben auch

die praktischen Folgerungen zieht. Dieser Jndifferentismus
bildet heutzutage eine Macht in der öffentlichen Meinung, und

es ist seinen Anhängern mit unseren Gründen nur insofern

beiznkommen, als sie noch fähig sind, die Katholiken und den

Katholizismus »ach den Grundsätzen des natürlichen Rechtes

zu beurtheilen und zu behandeln.

Der Zweck dieser Blätter ist, nachzuweisen: n. daß die

Handlungen der katholischen Kirche, welche als intolerant an-

gegriffen werden, nicht willkürliche Akte sind, sondern sich aus

unabänderlichen Grundsätzen der Kirche mit Nothwendigkeit er-

geben, b. daß diese Grundsätze der Kirche mit der Vernunft
und dem Naturrechte in vollkommener Uebereinstimmung stehen,

und nach keiner Seite hin als Rechtsverletzungen sich darstellen,



W daß jede Confession, welche nut ihrem Bekenntnisse ernst

macht, zu der gleichen Verhaltungsweise geführt wurde und
»och wird, cl. daß diese Grundsätze nnd Akte der Kirche ost

von Andersgläubigen und Ungläubigen, theils ans Unkenntniß,
theils ans Uebelwollen ohne Grund und Berechtigung in in-
tolerantem Sinne aufgefaßt und mißdeutet werden. Wenn sich

auch nicht erwarten läßt, daß alles, was die Kirche übt nnd

anordnet. Allen zusage, so mögen doch jene Mißverständnisse
wegfallen, welche schon so oft ans dem Mangel an richtiger
Erkenntniß hervorgegangen sind."

Bei den einzelnen Punkten wird die wirkliche Lehre der

katholischen Kirche und das thatsächliche Verhalten derselbe»
klar und bestimmt dargestellt; es wird nachgewiesen, daß in
dm einzelnen Fragen die Kirche so lehren nnd so handeln muß,
wenn sie ihre Stellung und Autorität wahren will. Auch die

andern Confessionen, wenn sie sich nicht selbst aufgeben wollen,
müsten auf Beachtung ihrer Lehre nnd Befolgung ihrer Dis-
stplinarvorschrifteu dringen nnd thun dieses auch.

So werden beispielsweise im dritte» Punkt, bezüglich der
E h e, folgende Sätze begründet : Die Ehe ist in der katholi-
sehen Kirche eine nnanslösliche, sakramentale Vnbindnng Die
b e m i s ch t e n Ehen bilden eine besonders reiche Quelle von

Beschuldigungen der Intoleranz. Die katholische Kirche miß-
billigt die gemischten Ehen; denn dieselben sind nachtheilig
and hemmend für das religiöse Lebe» der Gatten; sie sind

nachtheilig sür die Erziehung der Kinder; eö liegt in den ge-
mischten Ehen eine bedenkliche Ungleichheit der Rechte für die
beiden Gatten. Die katholische Kirche gestattet indessen die-
stlben unter gewissen Bedingungen, unter welchen als die an-
stößigste die Forderung katholischer Erziehung aller ans der
Ehe hervorgehender Kinder erfunden wird. Nachdem der

Hochwürdigste Versasser diese Forderung in überzeugender Weise
begründet hat, gibt er von der bezüglichen Praxis der p r ote-
st a n t i s ch e u Confession folgende Darstellung:

„Wenn das Intoleranz ist, so ist es wenigstens nicht
blos katholische Intoleranz. Der Protestant Nichter desinirt
>n seinem Kirchenrecht die Praxis seiner Confession mit den

Worte»! „„Sichert der evangelische Brätttigam alle Kinder der

römischen Kirche zu, so wird ihm nicht nur der Segen zu ver-
weigern sein, falls er denselben sür die Ehe suchen sollte, son
der» er sollte auch wegen der ihm zur Last fallenden positive»
Verschuldung der Zucht unterworfen werden."" I» einem Er-
lasse des Oberkonsistoriums in München vom Jahre >850
hkißt es: „„Da iu einer gemischten Ehe zwischen den Gatten
gerade in den höchsten und heiligsten Dingen keine volle Ge-

Meinschaft zu bestehen vermag, die Gefahr der Erkaltung gegen
ben eigenen Glauben, ja des gänzlichen Abfalls hiervon mehr
aber weniger nahe gelegt ist, nnd die confessionelle Geschieden
hoit der Eltern unter allen Umständen einen nachthciligen Ein-
stnß auf die religiöse Erziehung der Kinder üben mnß, so kann

b>o.Eingehung gemischter Ehen vom kirchlichen Standpunkte
überhaupt nicht gebilligt werde». Die einzelnen Geistlichen

haben daher vor der Eingehung solcher Ehen im seelsorgerlichen
Wege iu jcder geeigneten Weise zu warnet!, nnd unter Vor-

halt der hieraus erwachsenden Mißstände allenthalben davon

abznrathen. — Liegt eine Vereinbarung dafür vor, daß sämmr-

liche Kinder in der katholischen Kirche erzogen werden sollen,

so ist die kirchliche Einsegnung unbedingt zu versagen, wobei

es keinen Unterschied machen kann, ob der Bräutigam oder

die Braut der protestantischen Kirche angehören. In der-

gleichen Fällen ist dem protestantischen Theile stets zugleich

nahe zu legen, daß er durch die bezüglich der religiösen Er-

ziehnng seiner Kinder getroffene Vereinbarung sich selbst seiner

Kirche entfremde, nnd nnter Umständen sogar Veranlassung

dazu gebe, mit der Anwendung kirchlicher Znchtmittel gegen

ihn vorznschreiten."" Ein solches Znchtmittel hat wenige Jahre

nachher das Obereonsistorinm in Berlin in Anwendung ge-

bracht, indem es durch einen eigenen Erlaß den Kirchenbann

über jeden Gatten verhängte, der in einer gemischten Ehe die

Kinder in einem andern als dem evangelischen Bekenntnisse er-

zieht, eine Praxis, welche durch spätere Staatsgesetze freilich

mehrfach modifizirt wurde.

Ein katholischer Pfarrer und ein positiv gläubiger Prediger

werden also solchen Brautleuten ganz die gleichen Mahnungen

und Erinnerungen geben. Es ist das auch ganz natürlich.

Wo eine religiöse Ueberzeugung vorhanden ist, da werden das

Gewissen nnd die natürliche Liebe zu den Kindern nöthigen,

den Glauben, den man für sich selber als ein hohes Gut an-

sieht, auch seinen Kindern zu sichern. An den gemischten Ehen

seine Freude haben und die Frage der religiösen Erziehung der

Kinder als Bagatellfrage ansehen, das kann nur der Jndiffe-

rentiömus. Die meisten der vielen gemischten Ehen sind eine

Frucht nnd leider auch eine neue Aussaat desselben. Wenn

die Confessionen sich gegen diesen Feind wehren, so ist das

nicht Intoleranz, sondern berechtigte Nothwehr nnd Sorge der

Selbsterhaltnng. Dagegen ist dieser Jndifferentiömus selber

unter der Maske confessivnöloser Toleranz die intoleranteste

aller Sekten, indem er die confessionelle Ueberzeugung syste-

matisch bekämpft."

Eö wäre ein nützliches nnd höchst verdienstvolles Werk

sür Seelsorger, für Pins- und andere katholische Vereine, vor-

liegende Broschüre des Hochwürdigsten Bischofs von St. Gallen

angelegentlich in ihren Kreisen zu verbreiten. Besonders so-

genannte Gebildete, von welchen die Anklagen ans Intoleranz

gegen die katholische Kirche vorzüglich erhoben werden, würden,

wenn sie sür die Wahrheit noch empfänglich sind, wohlthuende

Belehrung finden. Aber auch dem vorurtheilsloseu katholischen

Volke wäre die Broschüre ein zuverlässiger Wegweiser in den

bezüglichen Fragen, welche oft in einseitiger oder geradezu

falscher Darstellung in der Tagespresse besprochen werden und

so ihren Weg selbst in die Wohnungen wohlmeinender Katho-
liken finden.

Die Broschüre, erschienen bei Benziger u. Co. in Ein-
siedeln, umfaßt 20 Seiten und kostet einzeln 20 Cts., per

Dutzend 1 Fr. 80 Cts.
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MtifklaM'ei-Verel!!.

Der große Cnlturkampf, welchen der Kardinal Lavigerie

begonnen hat, findet immer mehr und mehr Anhänger nnd

begeisterte Freunden Der greise Kirchenfürst hat, von Papst

Leo XIII. veranlaßt, die Fahne des Kreuzes gegen den Halb-
mond erhoben und wenn nicht alle Zeichen trügen, wird er

siegen, wenn er auch den Sieg nicht mehr erleben sollte.

Am 2V. und 30. Dezember hat er in Rom in den Kirchen

à dànà nnd ni Vorträge gehalten über das Elend

der Sklaven und die Pflicht, ihnen zu helfen. Sei» Audito-

rium bildeten die Damen ans der höchsten Aristokratie, aber

auch der Bürger- und Handwerkerstand war zahlreich vertreten

Es bildete sich sofort ein Nntisklaverei Comite, wobei namentlich

die Damen große» Eifer bezeigten. — Dasselbe geschah in

Neapel und Palermo.

Msgr. Lavigerie hat in einem Brief den Kardinal-Erzbischvf
Celesia von Palermo aufgefordert, das schöne Werk auch bei

seinen Untergebenen zu befördern, weil die Sicilianer ganz be-

sonderen Grund haben, für die Sklaven in Afrika thätig zu

sein, weil ehemals viele Sicilianer in die Sklaverei nach Afrika
geschleppt worden seien, nnd ihre Vorfahren Jahrhunderte lang

sich gegen die Seeräuber von Tunis haben vertheidigen müssen.

Nach dem freien Sicilien dringe der Hilferuf der schwarzen

Sklaven aus Aegypten, Tripolis nnd Maroko. Sicilien sei

besonders geeignet, Anstalten zu gründen zur Erziehung der

Negerkinder, welche dann später als Missionäre den christlichen

Glauben in ihre Heimath zurückbringen werden n. s. w.

Daß in Frankreich die Predigt des Kardinals Lavigerie

auf gutes Erdreich falle, ließ sich schon von Anfang denken.

Ganz abgesehen davon, daß der Prediger dieses neuen Kreuz-

zuges ein Franzose ist, hat Frankreich schon wegen seinen

afrikanischen Kolonien, wenn auch nicht ans Religiosität oder

besonderer Vorliebe für das Christenthum, so doch wegen der

Beruhigung seiner dortigen Unterthanen, ein Interesse am Ge-

lingen des edel» Werkes. Weil sodann Frankreich am meiste»

Opfer bringt an Menschen und Geld für die Christianisirung
der Heidenvölker war leicht vorauszusehen, daß die Worte von

Msgr. Lavigerie auf gutes Erdreich fallen. Mehrere Bischöfe

haben aus das hl. Weihnachtsfest durch besondere Hirtenschreiben
in ihren Diözesen Geldsammlnnge» für das edle Werk angeordnet.

Auch Oesterreich, das Jahrhunderte lang mit dem Schwerte

gegen den Halbmond hat kämpfen müssen, und von demselben

Bedrängnisse erduldet hat, wie kein anderes Volk Europas, will
nicht müßig zuschauen. In Wien hat eine zahlreich besuchte

Versammlung stattgefunden, bei welcher der Fürst Wrede, der

Jesuit Forster nnd Herr Schöpsleuthner eindringliche Reden

hielten. Es wurde die Gründung eines Antisklavenvereir.s

für Oesterreich beschlossen. An der Spitze des Comites steht

Fürst Wrede.

Daß im Deutschen Reichstag ans Veranlassung Sr.
Excellenz von Windthvrst das Werk der Sklavenbesreiung zur >

Sprache kam, und von allen Parteien die Unterstützung des s

edeln Werkes beifällig angenommen worden ist sattsam bekannt.
^

— Auch die Hochwst. HH. Bischöfe thun das Mögliche, um

den Asrikaverein, welcher in Köln seinen Hanptsitz nnd den

Erzbischof Philipp von Köln zum Präsidenten hat, zu besör-

dern. So hat auch Se. Gn. Johannes Christian von Roos,

Erzbischof von Freiburg i. B. in einem schönen Rundschreiben

an den Hochw. Klerus der Erzdiözese Freiburg seine volle

Sympathie nnd die herzlichste Theilnahme ausgesprochen für
die Bestrebungen des Afrikavereins. „Wir bitten, schreibt er,

Unsere Hochw. Diözesanpriester, daß sie nach Kräften die

Zwecke des Afrika-Vereins unterstützen und auch solche Mit-
glicder ihrer Gemeinde dafür gewinnen, die ihnen hiezu geeignet

erscheinen. Auch geben Wir ihnen anheim, gelegentlich einer

Predigt, in der sie das Werk der Missionen empfehlen (etwa

am Dreikönigfest auch über die Bestrebungen des Afrika-Vereins,
die Abschaffung der Sklaverei und die Christianisirung der

heidnischen Volksstämme in Afrika das Geeignete zu sagen und

den Katholiken ihrer Gemeinden ans Herz zu legen, daß sie

ihren Beiträgen zum Missions- nnd Kindheit-Jesu-Verein

wenigstens theilweise diese spezielle Bestimmung geben."

Der Hochwst. Hr. Erzbischof bringt dann die Statuten

des Afrikavereins zur Kenntniß der Geistlichkeit und bedauert

nur, wegen besonders ungünstigen Verhältnissen w. nicht noch

mehr thun zu können.

Die Redaktion der schweizerischen Kirchenzeitnng haltet es

für ihre Pflicht, ihren Lesern die Statuten des Afrikavereins

zur Kenntniß zu bringen.

Statuten.
§ I. Der Verein bezweckt:

1. Die Förderung der in Artikel 6 und 9 der General-Akte

der Berliner Conferenz vom 26. Februar 1885 von den

Signaturmächten übernommenen Aufgaben zur Erhaltung
und Hebung der Bevölkerung Afrika'S durch Unterdrückung

des Sklavenhandels und der Sklaverei.

2. Die Civilisation der Neger durch Bekehrung zum Christen-

thum. Der Verein wird seine Thätigkeit in erster Linie

auf Deutsch-Ostafrika richte».

§ 2. Zur Erreichung dieser Zwecke wird der Verein:

1. Sowohl durch die Presse wie durch Abhaltung von Ver-

sammlungen und, wenn erforderlich, durch Petitionen an

die maßgebenden Stellen das Interesse an den Zielen des

Vereins in weitern Kreisen Deutschlands wachzurufen

und fruchtbar zu inachen suche».

2. Durch Sammlung von Beiträgen Mittel beschaffen zur
Unterstützung von Expeditionen, zur Bildung fester und

gesicherter Wohnsitze für die bedrohten Neger, zur Grün-

dung von Missionen, von Waisen-, Kranken- und Erzie-

hungS-Häusern, überhaupt zur Christianisirung der Neger

und Verbesserung ihrer moralischen nnd wirthschaftlichen

Verhältnisse.

§ 3. Der Verein, welcher seinen Sitz in Köln hat, steht

; nnter dem Protektorate des Hochwürdigsten Herrn Erzbischofö
s von Köln als Ehrenpräsident.

Der Ehrenpräsident hat das Recht, allen Sitzungen des
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Vorstandes sowie des Verwaltnngs-Ansschnsses 'sM 7 und 9)
">t beschließender Stimme beizuwohnein

8 4. Jedes Mitglied des Vereins zahlt mindestens I

Nark per Jahr,
8 5, Zur Bildung von Zweigvereinen ist der Znsam-

"entritt von 29 Mitgliedern erforderlich, welche einen Vor-
>tzo»den, einen Schriftführer und einen Schatzmustcr zu er-
oähle» haben. Der Vorsitzende hat den Anschluß des Zweig-
wreins bei dem Präsidenten des Central.Vereins anzuzeigen,
>ud der Schahmeister die gesammelte» Beiträge dem Schah-
neister des Central-Vereins einzusenden.

8 9. Eine größere Anzahl von Zweigvereinen in der-
olben Diözese kann unter dem Ehrenpräsidium des betr. Herr»

CRchvfs z» einem Diözesanverein vereinigt werden, welcher

freite Beziehungen zum Centralvorstand (§ 7) unterhält.
8 7. An der Spitze des Gesammtvereins steht ein Cen-

^alvorstand, Derselbe besteht, außer dem Ehrenpräsidenten,
ans eine», Verwaltnngs^Ansschnß H8 9) und den Vorsitzenden
sbezw. deren Delegirten) der Diözesan-Vereine.
î 8 8. Der Centralvorstand tritt mindestens einmal in

halben Jahre zu ordentlicher Sitzung zusammen, zu

Welcher sämmtliche Vorstandö-Mitglieder spätestens vierzehn
^

age vorher unter Angabe der Tagesordnung einzuladen sind,

î beschließt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden über
a e Anträge ans dauernde Bewilligungen. Bei Stimmengleich-

cntscheidet die Stimme des Vorsitzende»,
8 9. Der Verwaltnngs-Ansschnß besteht ans dem Vor-

lltzonden soà dem ersten und zweiten stellvertretenden Vor-
Ützonde», dem Schriftführer und dem Schatzmeister; die beiden

/?tere» sowie einer der Vorsitzenden müssen in Köln wohn-
haft sei».

Der Verwaltnngs-Anöschnß erledigt die laufenden Ge-
si)äfte und entscheidet selbstständig über Berivaltnngskosten so-
iwe über dringende Angelegenheiten.

8 49. Der Erzbischof von Köln als Ehrenpräsident er-
»ennt die Mitglieder des ersten Verwaltnngs - Ausschusses,

solcher sich ja h^'ch Cooptation unter Zustimmung
os Ehrenpräsidenten ergänzt.

8 44. Jährlich wird von Seiten des VerwaltnngS-Ans-
Ichnsscs über die Thätigkeit des Vereins Bericht erstattet und
bvm Schatzmeister Rechnung gelegt. Der Jahresbericht ist in
geeigneter Weise zu veröffentlichen,

8 42. Sind »ach dem Ermessen des Centralvorstandes
unter Zustimmung des Ehrenpräsidenten die Zwecke des Vereins
"wht ferner erfüllbar, so beschließt der Vorstand unter gleicher
-'"stiinninng die Auflösung deö Vereins und verfügt über das
vorhandene Reinvermögen zu wohlthätigen Zwecken.

dor clinnisilisch-rtsürmirten Landeskirche des

àntans Aarstau.
l^artschnng,)

Auch auf dem Gebiete der öffentlichen Sittlichkeit habe»
e

Kirchenpsiegen einen lvbenswerthen Eifer in Ueberwachnng

und Bekämpfung ärgerlicher Ausschreitungen kundgegeben, an-

dere freilich huldigen dem bequemen, aber unheilvollen «làsvn
niter, Iki8Skiü pnsser! »

Im Kapitel über die G e i st l i ch e n hören nur, daß

vorwiegend dogmatische Predigten fast ganz
verschwunden seien. Zu sagen: man höre in der

Kirche zu viel Dogmatik und zu wenig Moral, zu viel von

alten Zeiten und zu wenig vom Leben und Streben der Gegen-

wart, das ist keine zeitgemäße Rede mehr, und kein redlicher

Mann kann ferner seine Kirchenflncht mit dieser Ausrede ent-

schuldigen. — Die s. Z, hüben und drüben gehaltenen pole-

mischen Standpnnktpredigten sind gottlob seltener geworden,"

— In Betreff des Religionsunterrichtes der In-
gcnd vernehmen wir, daß in der Großzahl der Gemeinden ein

solcher nur in den drei oder gar nur in den zwei letzten Schul-

jähren ertheilt wird, dann folgt ein Jahr Konfirmandennnter-

richt. Nachher sollten die Konfirmirtcn noch ein Jahr die

Sonntagskinderlehre besuchen, die wenigsten aber thun es oder

thun es nur zum Theil oder unregelmäßig. Ein Pfarrer be-

merkt: Der Besuch des Gottesdienstes von den nenkonfirmirten

Jünglingen ist bemühend spärlich; es wirkt Vieles dazu mit,

vor Allem das Beispiel der Väter.

Auch bei der verhältnißmäßig so sehr beschränkten Zeit

des religiösen Unterrichtes scheinen dennoch, wie auch bei uns

vielerorts, Konflikte mit den Herren Lehrern bezüglich Ein-

ränmnng der nothwendigen Stunden vorgekommen zu sein.

„Die Pfarrer sollen die Kinder an einem schulfreien Nach-

mittag in die Unterweisung nehmen. Das erweckt aber Unzn-

friedenheit bei den Eltern, namentlich ans dem Lande, und ist

auch sonst der Unterweisung nicht förderlich. Zwei protestai!-

tische Kantone der französischen Schweiz haben daher die Be-

stimmung in Aussicht genommen, daß im Stundenplan der

Schule dem kirchlichen Religionsunterrichte gesetzlicher Raum

gegeben werde. Sollte diese billige Rücksichtnahme nicht auch

bei uns erhältlich oder durch gegenseitige Vereinbarung allge-

mein zu regeln sein?" — Wir sollten es meinen; die Katho-

liken haben das schon lange begehrt, und es auch als Postulat

für das planirte neue Schulgesetz aufgestellt. Jedenfalls wer-

den wir hierin von der resormirten Geistlichkeit unterstützt

werden.

Der Berichterstatter beklagt den Mangel eines allgemein

approbirten Katechismus und erklärt sich daraus, daß in über-

reicher Mannigfaltigkeit 19 verschiedene Lehrmittel gebraucht

werden.

Die vom Unterricht Wegbleibenden kann der

Pfarrer der Kirchenpflege »erzeigen. Die meisten Herrn aber

erledige» solche Vorkommnisse selbst und zwar mit Mahnung
und Verweis nach der Kinderlehre, oder durch Anzeige an die

Eltern oder persönlichen Besuch bei denselben, oder durch Zu-

sendnng einer schriftlichen Mahnung an fie oder endlich durch

Ruf der Säumigen in'S Pfarrhans zu einer ernsten Mahnung
und passenden Bestrafung.

Bezüglich der Krankendes n ch c lautet das Gesammt-

urtheil: „Die Minderzahl der Kranken läßt den Geistlichen
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rufe», aber fast jeder erwartet ihn, ist froh, wenn er erscheint

und fühlt sich zurückgesetzt, wenn derselbe „nicht wußte," daß

man krank liege." „Auf die vom Berichterstatter, allerdings

„unberufen" hingeworfene Frage: Krankenbesuche wie gemacht?

antwortet einer: psr xsclks; die meisten gar nichts; mehrere
aber sprechen sich in würdiger Weise darüber ans."

„H a u s besnch e", so daß alle Familien jeder Ortschaft
in einer Bcrichtsperiode regelmäßig wenigstens einmal vom

Pfarrer besucht werden, kommen nur noch in acht Gemeinden

vor; dagegen benützen wohl Alle die besondern Anlässe in

Freud und Leid zu gelegentlichen Besuchen.

Auch über Wandel und Pflichterfüllung der Geistlichen
wurden die Kirchenpflegen angefragt. Die Zeugnisse lauten

allgemein gut, auch sehr gut. „Rührend ist es, wie ein

Pfarrer, in Beziehung auf die Seelsorge die Note „sehr gut"
empfängt, während er, vor Gott und Menschen richtig wandelnd
und in Treu und Ehren alt geworden, bei der Frage nach dem

Wandel nur die Note „gut" erhalten hatte!"
Im folgenden „Schlüsse" wollen wir noch über das rcln

giöse, kirchliche und sittliche Leben der Gemeinden auszügtich
Bericht geben.

Kirch en-Chronik»
Schweiz. In der Schweiz haben nach den Ergebnissen

der neuesten Volkszählung in den 8 Jahren sin runden Zahlen)
die Protestanten 57,000, die Katholiken um 30,000 und die

Juden um .1.000 Seelen zugenommen. Die deutsch sprechende

Bevölkerung hat sich um 62,000, die französisch sprechende

um 30,000 vermehrt, während diejenige italienischer Zunge
um 5000 und die romanische Bevölkerung um 400 Köpfe
abgenommen hat.

St. Gallen. Zum Domdekau der Diözese St. Galleu
ist den 29. Januar aus dem Dreiervorschlage des Hochwst.

Herrn Bischofs vom Adminisirationsrathe (an Stelle des ver-
storbenen Hochw. Herrn Linden) gewählt worden: der Hochw.
Herr Regens und Resideutialkauoniker I. Ferdinand
Rüegg in St. Georgen. Der Erwählte, bürgerlich von
St. Gallenkappel, wurde geboren den 20. Oktober 1.847, zum
Priester geweiht den 6. November 1870. Bis zur Aufhebung
des bischöflichen Knabensemiuars war er Professor und Präfekt
in St. Georgen, hierauf Pfarrer in Mogelsberg und Lichten-
steig und seit dem Herbste des Jahres 1880 Regens des

st. gallischen PriestersemiuarS. Wir gratulireu.

Deutschland. Traurige Meldungen kommen aus der katho-

tischen, mit bäurischen Missionären besetzten Missionsstatiou

P u g u in Ostafrika. Von neun Missionären und Schwestern

ist nur einer entkommen. Die Leichen waren schrecklich ver-

stümmelt. Die infolge der Blockade befreiten und auf der

Station untergebrachten Sklaven wurden fortgeschleppt. Die

Mission wurde von den arabischen Angreifern kürzlich vollstän-

dig zerstört. Tadel verdient es, daß mau die befreiten Sklaven

auf der mehrere Meilen landeinwärts gelegenen schutzlosen

Mission unterbrachte. Gerade diese Thatsache scheint die Wuth
der Sklavenhändler auf die Station geleitet zu haben. Auch
i» Paugani haben die Araber das Vermögen der Mission mit
Beschlag belegt.

Frankreich. Paris. Die Votivkirche auf dem Mont-
martre geht rasch ihrer Vollendung entgegen; die Kuppeln und

der Glockenthurm steigen höher und höher, und vielleicht wird
daö nächste Jahr schon die Einweihung stattfinden. Die Gaben

fließen fortwährend reichlich zu.

Rußland. Der St. Petersburger (polnische) Saraj schreibt:

„Die durch verschiedene St. Petersburger und Warschauer

Blätter gegangene Nachricht, betreffend Besetzung der Bischofs-

stuhle in Polen, ist dahin zu ergänzen bezw. richtig zu stellen,

daß der bisherige Rektor der römisch-katholischen geistlichen

Akademie im St. Petersburg, Simon, Bischof von Wilna wird.
Der Geistliche NvwodworSki, Redakteur des Przegloud Kato-
licki (Katholische Revue), erhält das Bisthum Plock, und der

Geistliche Jaezewski, der Administrator der Lubliuer Diözese,

das Bisthum Lublin. Hinsichtlich der andern Kandidaturen

ist bis jetzt noch keine endgiltige Entscheidung getroffen."

(„Salzb. Kbl.")

Perjonal-Chromk.

SchNihz. E i n s i e d e l n, 27. Jan. Kurz »ach been-

digtem Vormittagsgottesdieust vernahmen wir aus dem löbl.

Stift, daß der rühmlich bekannte Compouist 1'. Conrad
S t ö ck l i u von Hofstetten, Kt. Solvthurn, Conventual des

löbl. Stifts, selig im Herrn entschlafen ist.

Conrad, der noch 2 geistliche Brüder hatte, wovon

der Eine U. Leo, Abt von Mariastein (ebenfalls Componist)

war, wurde geboren den 1. April 1.813, legte den 29. Sept.

1832 die hl. Profcß ab, primizirte am 29. Juni 1836 und

feierte vor 2 Jahren sein 50jähriges Priesterjubiläum. 0.

Conrad, fast bis au sein Lebensende ein fleißiger Beichtvater,

hat sich als Compouist in der katholischen Kirchenmusik einen

verdienten Namen erworben. Wenn auch seine musikalischen

Erzeugnisse diejenigen seines ehemaligen Coufraters Anselm

Schubiger an Gehalt und Gediegenheit nicht zu erreichen ver-

mochten, so sind doch seine für fast alle höheren Festtage des

Kirchenjahres componirten schönen Lieder berühmt und allge-

mein beliebt geworden, so weit die deutsche Zunge klingt.
Neben einer großen Zahl nicht gedruckter Gradualieu, Offer-

torieu, Messen w. ist noch eine Reihe verschiedener Kirchen-

musikalien bei Benziger in Einsiedcln, in Augsburg, Mailand

und Paris erschienen und ziemlich verbreitet worden. Am be-^

kanntesteu und verbreitetsten dürften seine „Festblumeu" sei».

(„Bild.")

Literarisches.
Die Heilslehre der katholischen Kirche, ein Unterrichts-

buch für jede» Katholiken, ein Hilfsbuch für Seelsorger von
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Le op, Us fenhei m er. Mit Approbation des Hochwst.

Hrn. Bischofs von St. Polten. Einsiedeln bei Benziger u. Cie.

1889. 432 Seiten Qnart. Mit einem schönen Titelbild.

Fr. 6. 29.

Die Firma Benziger n. Cie. hat schon viele schöne und

große Werke veröffentlicht zur religiösen Belehrung und Bit-
dnng des Volkes. Ihnen reiht sich das vorliegende würdig
an. Wenn es sich auch nicht auszeichnet durch Größe und

Umfang, so doch durch innern Gehalt. Klar nnd faßlich sind

die katholischen Glaubenswahrheiten dargestellt, insbesvnders

schön die kontroversen Fragen, z. B. die hl. Messe, Commu-

nion, Beicht, Fegfeuer rc. Nicht umsonst rühmt und empfiehlt
der Hochwst. Herr Bischof von St. Pölten dieses Buch als
eine Wiederholnng und Erweiterung des katechetischen Unter-

richtes, als einläßliche und praktische Anleitung für christliches

Wirken, Leben und Beten, auch verwendbar für Prediger, Kate-

cheten und Beichtväter.

Was dem schönen Buche jedenfalls viele Freunde gewin-
nen wird, ist die ziemlich ausführliche (zirka 129 Seiten)
biblische Geschichte des alten Testaments. Dasselbe sollte in

jeder Haushaltung sich einbürgern.

Schweizer H' i u s v e r e i n.
EmPsangS-Bescheinigung.

n. Jahresbeiträge der Ortsvereine pro 1888:
Altstätten (St. Gallen) Fr. 59, Alt St. Johann 25,

Baar 95, Ballwil 25, Beuten (St. Gallen) 18. 89, Bero-

Münster 71. 59, Bischofszell 25, Brislach 22. 59, BuochS-

Bürgen 53. 59, Cham-Hüneuberg 195, Dagmersellen 32,
Eich 13. 59, Einsiedeln 36. 49, Emmetten 35. 59, Erma-

tingen 19, Flnelcn 4. 59, Frauenfeld 16, Gähwyl 57. 59,

Goldach 39, Goldiugen 29, Gossan 142, Hochdorf 59, Inn-
wil 59. 59, Kirchberg 98, Liesbcrg 19, Lommis-Bettwiesen

29, Luther» 29, Magdenau Dcgersheim 39, Meierskappel 61.59,
Mörschwil 39, Niedcrbüren 63, Rotheuburg 45, Nnswil 91. 59,
Schüpfheim-Flühli 61, Staus 183. 59, Steinach 22. 59,
Sursee 183, Tablat-St. Gallen 199, Waldkirch 22, Walten-

schwil 34. 59, WeggiS 39, Werthenstcin 28, WilliSau 49,

Zufikou 14 Fr.
d. Abonnement auf die Pius-Annalen pro 1889 von den

Ortsvereinen:

Altstätten (St. Galleu) 6 Exemplare, Alt St. Johann
5, Baar 49, Ballwil 15, Bischofszell 4, Brislach 6, Buochö-

Bürgen 12, Cham-Hünenberg 28, Dagmersellen 6, Dopple-
schwand 7, Eich 19, Einsiedeln 7, Emmetten 6, Ermatingen 4,
Flawyl 18, Frauenfeld 9, Gähwil 5, Gersau 19, Goldingen
8, Gossan 11, Hochdorf 35, Jnnwil 29, Kirchberg 32,
Liesberg 8, Lommis-Bettwiesen 5, Lungern 8, Luthern 11,
Meierskappel 15, Mcuzingen 12, Mörschwil 4, Nenheim 29,
Niedcrbüren 29, Oberegg 12, Ruswil 35, Schüpfheim-Flühli
16, Staus 21, Steinach 18, Sursee 74, Uster 12, Waldkirch
23, Waltenschwil 9, Weggis 3, Werthenstein 19, Willisau 66,
Zufikon 6, Zug 129.

Aufruf!!
an alle Diejenigen, welche als Festgeschenk eine
Uhr knnfen wollen, sich jetzt schon meinen Catalog
lFranco gegen Franco» über Wegnlatcurs,
Taschen-, Wecker-, Stand- k Wanduhren
kommen zn lassen. Keine Nachnahme, Probe-
zeit, außerordentlich billig.
Arnold K e r h B a j e l. U hren o» gros,
sn civtail und Fabrikation. H

Im Verlage von Bnrkard es Fiölicher in
Solothurn, ist soeben erschienen nnd durch alle
Buchhandlungen, sowie direkt von der Verlags-
Handlung zn beziehen:

8lü!iI8 W ». Ll k«i>.
der

schmcherislljettBistliinner fur 1883.
Preis 7V Cts. Bei frankirter Einsendung von
75 Cts. geschieht die Zusendung franco. Post-
marken werden an Zahlung genommen.

der

Mmv. vv. Kapuziner pro Ma.
Preis per Exemplar L5 Ctsi

Cffillger.
Die Lei densstn nd e des Christen.
Betrachtungen, Lesungen nnd Gebete ans jeden
Tag des Jahres, insgesammt für Kranke und

Leidende. — Preis gebunden Fr. 3.

Rudolf Tchweildilimun.

Hsrâsr'sàs Vsr1êìg's1ig.ri<11rlriA, P'rsidurZ- à Lrkisgmu.
soeben ist orseliiono» nncl ilnreii all« UnelNianitinnge» x» bv^iotu!» :

leiMM, 8. 8.1, liWllW ltiotSüz.
Imtions Nov. Xcekisp. briburgonsm ot 8»perinr»n: Oritinis.

Volums» II. Koutinsns I'tiooiogias inoralis spoeialis parts»: soec:»4i>ni se»
traetatus cls s»l:si,liis vitas eüristiauae e»>» clnpliei apponclieo. Kr. 8" iXVl ». 806 8.)
?r. 42.; Kkb. in Halbkrank mit Eolsttitoi ?r. 4i>, 2i>. Vor lcucsivni ist orsetiionon:
Votumsn I. tlontinon« Ubsologiam moratvm gensruiem vt ex spveiali 'I'lioologia
moral! traetatus ctg virtutibns et atliviis vitas eüristianae gr 8°. zXX ». 8l6 8. >

?r. 12p xob. in Itulbtraim nut llolàtitvl ldr. tö. 2S

Vollstäuclig in 2 IZnncien. gr. 8°. (XXX Vl ». 4682 8.» Ur. 24; geb. in ltalb-
tra»^ nut Koliltitoi ?r. 30. 4i>. 0

Bücher- A nzeige.

Bei Abnahme mehrerer Exemplare Preise noch billiger.
M rl v ü er v d X- I v o 6 i eh e v, Solothu vn.

771

Um mit den noch vorhandenen kleinen Borräthen möglichst rasch anszuränmen, er-
lassen wir nachstehende Schriften zu folgenden außerordentlich rednzirten Preisen:

1. PittN, Killllk in îW Meilsliieilieiieil, IM Seiten, broch. Fr. 0. 70

eleg. geb. „ 4. 20

2. Mttger, I.. KljMI eines AlWvà'S. 172 Seiten, broch. „ 0. Ü0

eleg. geb. „ 1. —
3. u. Taggenllttrg, AiedNiSliliiNek i»li> Dilimc».

(mit Biographie und Bildnist des sel. Bischofs I)r. Fiala)
zwei Ausgaben, elegant broch. in sarb. Umschlag „ 1. — ^

einfach broch. „ 0. 70
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/'/o <7oà/à^,

/àèire, I^inxeln, LeiLlcktstbilille,

1 aussteine, dolnmuni()n!)binI<e,
(^0N8o1eN) Himmels

V/eikn3.àts-(Gruppen unä
I^rippen-innren.

8poeiaI-Iintu,Ic>A mit llboo 300 ^ddilckunxon.

Xi>e^en-VZ'NAmente unö panamentô V» s/à 0>àr«,

I.kvnai'ä 2ü1I^,
(^0^cIsc;ItrilÌ6<l ill.
kinxtisiilt sielt itöll, clsr Llooinv, Llsisilieicksit klr
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unter /nsickerung' billiger uiul Aövvissenlurkter

LsclienunK.
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^Witêicilêb,

Mk8tö8 Kolâsàmjkà^kseliâtt jn àr SetlUkiü

inil /.vvei Attl öinMi'ttcktlölnit VVerkstütln».

îleuMiisso stets isu Lisitslsn, (0"

Informationen ant IVunsvb aueii âurck Dit, ?àrr-
unit uiul àen Iloobrv, Herrn Lustvs Leek in Lursev,

Taufregister, Eheregister, Merberegister
mit oder ohne Einband sind stets vorräthig in der Buchdruckern

Vm'kard & Frölicher, Solothurn.

Nttübcrtrcffliches

Wittkl Wen GlicilstiP
und anhrrr Hrrluiltitiift.

Dieses durch zwanzigjahlige Praxis
immer mehr gesuchte und beliebte
Mittel ist bis heute das Einzige,
welches leichte Nebel sofort, hartnäckige,
lange angestandene bei Gebranch ovn
mindestens einer Doppeldvsis innert
4—8 Tagen heilt, Preis eitler Dosis
mit Gebranchsanweisnng Fr, l, 50, eine

Doppeldosis Fr, 3. —.
Viele tansende ächte Zeugnisse von Ge-

heilten aus allen Ständen und Berufs-
arten des In- und Auslandes ist stets

bereit vorzuweisen der Verfertiger und
Versender

B. Amstalden in Sarnen
(O b w alde n),

N. 8 Obiges Mittel ist auch zu beziehen
durch die Knidter'sche Apotheke in Lnzern
und beim Apotheker Schichte K Zorjler
in Solothurn,

Gebetbücher
in Verschiedenen Grössen und Einbänden sind
stets vorräthig bei

Rudolf Schlucildliiliiilit.

Druck und Expedition von Burkard öl: Frölicher in Solothurn.
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